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1. Geltungsbereich, allgemeine Bestimmungen
1.1 Unsere sämtlichen - auch zukünftigen -  Lieferungen und Dienstlei-

stungen (im folgenden einheitlich: „Leistungen“ genannt) erfolgen
nur nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen. Sie finden
Anwendung gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im
folgenden „Käufer“ genannt). Der Käufer erklärt sich durch deren
widerspruchslose Entgegennahme mit ihrer ausschließlichen Gel-
tung für die jeweilige Leistung sowie für alle Folgegeschäfte ein-
verstanden. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen
abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es
sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen ab-
weichender Bedingungen des Käufers die Leistung an den Käufer
vorbehaltlos ausführen.

1.2 Wir behalten uns vor, unsere vertraglichen Verpflichtungen durch
Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften zu erfüllen. Die berech-
tigten Interessen des Käufers sind dabei angemessen zu berück-
sichtigen.

2. Angebot, Muster, Garantien, Vertragsschluss, Bearbeitung
eingesandter Teile

2.1 Angebote können nur binnen 30 Tagen angenommen werden.
2.2 Die in Datenblättern, Broschüren und anderem Werbe- und Infor-

mationsmaterial enthaltenen Informationen und Daten dienen nur
als Richtschnur und werden nur dann verbindlicher Vertragsinhalt,
wenn wir dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

2.3 Eigenschaften von Mustern und Proben sind nur dann verbindlich,
wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.

2.4 Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben gelten nur dann als
Garantien, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
Dasselbe gilt für die Übernahme eines Beschaffungsrisikos.

2.5 Der Vertrag ist erst dann für uns verbindlich, wenn wir die Auf-
tragsbestätigung schriftlich erteilen. Mündliche Abreden bedürfen
der schriftlichen Bestätigung durch uns.

2.6 Zur Bearbeitung eingesandte Teile sind uns frei Werk und in ge-
eigneter Verpackung unter Beifügung eines Packzettels zu über-
senden. Der Käufer muss uns eine Versandanzeige unter Angabe
seiner Auftragsnummer übermitteln. Der Werkstoff der zu bearbei-
tenden Teile ist bekanntzugeben. Er muss die bestmögliche Bear-
beitung gewährleisten. Vorgearbeitete Teile sind maßhaltig und
schlagfrei laufend anzuliefern. Sind diese Voraussetzungen nicht
erfüllt, können wir Ersatz für die Kosten für Mehrarbeit sowie für
vorzeitig abgenutztes oder beschädigtes Werkzeug verlangen
und/oder nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist vom
Vertrag zurücktreten. Werkzeuge und Lehren, die unserem übli-
chen Bereich nicht entsprechen sowie besondere Spannvorrich-
tungen werden grundsätzlich zusätzlich berechnet. Lediglich zum
Verzahnen eingesandte Radkörper werden nur entgratet, wenn
dies ausdrücklich vereinbart ist. Wir haben Eigentum an dem durch
die Bearbeitung entstehenden Abfallmaterial.

3. Preise, Zahlung, Verzug
3.1 Die Preise verstehen sich ausschließlich gesetzlicher Mehr-

wertsteuer, äußerer Verpackung und Versandkosten (ab Werk).
3.2 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-

datum in bar ohne jeden Abzug zahlbar. Bei erstmaliger Ge-
schäftsverbindung und bei Reparaturen ist im Voraus zu zahlen.
Bei der Lieferung von Großaufträgen muss ein Drittel des Kauf-
preises bei Erhalt der Auftragsbestätigung, ein Drittel bei Versand
bzw. Anzeige der Versandbereitschaft und ein Drittel 30 Tage nach
Erhalt der Rechnung gezahlt werden. Maßgebend für die Einhal-
tung von Zahlungsfristen ist der Eingang der Zahlung auf unseren
Konten. Schecks werden nur zahlungshalber angenommen. Spe-
sen gehen zu Lasten des Käufers.

3.3 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten
jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) fällig. Der
Nachweis eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbe-
halten.

3.4 Wir sind zur Erfüllung des Vertrages solange nicht verpflichtet, wie
der Käufer seinen Pflichten auch aus anderen Verträgen mit uns
nicht vereinbarungsgemäß nachkommt, insbesondere fällige
Rechnungen nicht bezahlt.

3.5 Der Käufer kann nur mit solchen Ansprüchen aufrechnen oder
ihretwegen die Zahlung zurückhalten, die schriftlich unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.

3.6 Wir sind nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist
berechtigt, ausstehende Leistungen nur gegen Vorkasse durchzu-
führen oder von der Stellung einer Sicherheit abhängig zu machen,
wenn der Käufer mit vereinbarten Zahlungszielen in Verzug ist oder
Umstände vorliegen, die bei Anlegung banküblicher Maßstäbe
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen. Zudem
sind wird berechtigt unsere Forderungen, unabhängig von der
Laufzeit etwaiger Wechsel, fällig zu stellen und Sicherheiten zu
verlangen.

4. Lieferung,  Lieferzeiten, Verpackung, Gefahrübergang
4.1 Für Art und Umfang der Leistung ist unsere schriftliche Auftragsbe-

stätigung maßgebend. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, soweit
sie für den Käufer zumutbar sind.

4.2 Falls Lieferung einer Gesamtmenge in mehreren Abrufen verein-
bart ist, hat der Käufer die Einzellieferungen gleichmäßig über das
Kalenderjahr zu verteilen. Falls in einem Kalendermonat mehr als
10% des jährlichen Lieferumfangs abgerufen werden soll, bedarf
dies unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung.

4.3 Lieferfristen gelten nur annähernd, sofern sie nicht ausdrücklich
schriftlich als verbindlich zugesagt wurden. Die Lieferzeit beginnt
mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
Klärung aller für die Durchführung des Vertrages wesentlichen
Fragen im Zusammenhang mit vom Käufer vorzunehmenden
Handlungen. Insbesondere beginnt die Lieferzeit nicht, bevor wir
vom Käufer oder dessen Vertreter alle für die Lieferung benötigten
Informationen erhalten bzw. bevor der Käufer nachweist, dass er,
soweit erforderlich, vertragsgemäß ein Akkreditiv eröffnet oder eine
Vorauszahlung bzw. Sicherheit geleistet hat. Nachträglich vom
Käufer gewünschte Änderungen haben eine Unterbrechung der
Lieferfrist zur Folge. Nach Verständigung über die gewünschte Än-
derung beginnt die Lieferfrist neu zu laufen.

4.4 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lei-
stungsgegenstand unser Werk verlassen hat oder unsere Lieferbe-
reitschaft mitgeteilt ist und die Ware ohne unser Verschulden nicht
rechtzeitig abgesandt werden kann.

4.5 Alle Fälle von höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, unzureichen-
der Material-, Rohstoff- oder Energieversorgung, Mangel an Trans-
portmöglichkeiten und andere ähnliche Ereignisse oder Ursachen
außerhalb unseres Einwirkungsbereiches entbinden uns für die
Zeitdauer und den Umfang solcher Hindernisse von unserer Ver-
pflichtung zur Erfüllung des Vertrages. Dies gilt auch, wenn diese
Umstände bei unseren Zulieferern eintreten. Die vorbezeichneten
Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie
während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten. Beginn
und Ende solcher Hinderungsgründe teilen wir dem Käufer bald-
möglichst mit.

4.6 Wir bestimmen die Art der Verpackung und des Versands. Sofern
nicht anders vereinbart ist, wird die Ware unverpackt und nicht ge-
gen Rost geschützt geliefert. Eine vereinbarte Verpackung wird
dem Käufer in Rechnung gestellt. Statt dessen können wir - unter
Berechnung von Benutzungsentgelt und Pfand - Rückgabe der
Verpackung verlangen.

4.7 Die Preisgefahr geht spätestens mit der Absendung des Lei-
stungsgegenstandes auf den Käufer über, und zwar auch dann,
wenn wir zusätzliche Leistungen wie Verladung, Transport oder
Entladung übernommen haben. Verzögert sich die Leistung infolge
von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Preisge-
fahr am Tag der Mitteilung der Lieferbereitschaft auf ihn über. Wir
sind in diesem Fall berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des
Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk ge-
liefert zu berechnen. Auf Verlangen des Käufers versichern wir die
jeweilige Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-,
Transport-, Feuer- und Wasserschäden.

5. Abnahme
5.1 Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur im Lieferwerk

erfolgen; sie muss unverzüglich nach Meldung der Abnahmebe-
reitschaft durchgeführt werden. Die im Zusammenhang mit der Ab-
nahme entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

5.2 Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig oder
nicht vollständig, so sind wir berechtigt, die Leistung ohne Abnah-



me durchzuführen oder die Ware auf Kosten und Gefahr des Käu-
fers zu lagern. Im Falle der Lagerung hat der Käufer an uns pau-
schale Lagergebühren von 0,5% des Rechnungsbetrages pro Mo-
nat der Verzögerung zu zahlen.

6. Gewährleistung, Pflichten des Käufers bei Mängelanzeige
durch seine Kunden, Aufwendungsersatz, Haftung

6.1 Gewährleistungsansprüche des Käufers setzen voraus, dass er
seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungs-
gemäß nachgekommen ist. Bei offensichtlicher Mangelhaftigkeit
oder Unvollständigkeit der Ware sind uns die Beanstandungen in-
nerhalb von 2 Wochen nach Ankunft der Leistung am Bestim-
mungsort schriftlich unter genauer Bezeichnung des Fehlers und
der Rechnungsnummer anzuzeigen. Auf unsere Aufforderung sind
Belege, Muster, Packzettel und/oder die fehlerhafte Ware an uns
zurückzusenden. Ansprüche des Käufers wegen Mangelhaftigkeit
oder Unvollständigkeit der Leistung sind ausgeschlossen, wenn er
dieser Verpflichtung nicht nachkommt.

6.2 Sollte die Ware Mängel aufweisen, können wir nach unserer Wahl
als Nacherfüllung die Mängel beseitigen oder mangelfreien Ersatz
leisten. Erst wenn dies wiederholt fehlgeschlagen oder unzumutbar
sein sollte und es sich nicht nur um unerhebliche Mängel handelt,
ist der Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zum
Rücktritt oder zur Minderung berechtigt. § 478 BGB bleibt unbe-
rührt. Schadensersatzansprüche stehen dem Käufer nach Maßga-
be von Ziffer 6.5 zu.
Hinsichtlich etwaiger Ersatzleistungen und Nachbesserungsarbei-
ten gilt eine Gewährleistungsfrist von 3 Monaten ab Lieferung bzw.
Ausführung der Leistung, die aber mindestens bis zum Ablauf der
Gewährleistungsfrist für unsere ursprüngliche Leistung läuft (vgl.
Ziffer 6.8).

6.3 Der Käufer hat uns unverzüglich über jede Mängelanzeige seines
Kunden in Bezug auf unsere Leistungen zu informieren. Kommt
der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, hat er keine Mängelan-
sprüche gegen uns. Der Käufer hat zudem Beweise in geeigneter
Form zu sichern und uns auf Verlangen Gelegenheit zur Überprü-
fung zu geben.

6.4 Nicht von uns vorab autorisierte Werbeaussagen des Käufers
gegenüber seinen Kunden oder in seinen Werbematerialien be-
gründen keine Mängelansprüche gegen uns.
6.5 Wir haften unbeschränkt nach dem Produkthaftungs-
gesetz, in Fällen der ausdrücklichen Übernahme einer Garantie
oder eines Beschaffungsrisikos sowie wegen vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Pflichtverletzungen. Ebenso haften wir un-
beschränkt bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. Für leicht fahrlässig verur-
sachte Sach- und Vermögensschäden haften wir nur im Falle der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Erfüllung der Käufer in besonderem Maße ver-
trauen darf, jedoch begrenzt auf den bei Vertragsschluss
voraussehbaren, vertragstypischen Schaden.

6.6 Ansprüche auf Ersatz von Schäden aller Art, die infolge unsach-
gemäßer Behandlung, Veränderung, Montage und/oder Bedienung
der Liefergegenstände oder durch fehlerhafte Beratung oder Ein-
weisung durch den Käufer entstehen, sind ausgeschlossen, es sei
denn, wir haben sie zu vertreten. Wir haften bei der Bearbeitung
eingesandten Materials (Zerspanen, Wärmebehandlung, Schleifen,
Bohren etc.) nicht für Mängel, die sich aus dem Verhalten des
Werkstoffes ergeben. Werden eingesandte Teile durch Material-
fehler oder sonstige Mängel des eingesandten Materials bei der
Verarbeitung unbrauchbar, so sind uns ungeachtet dessen die auf-
gewendeten Bearbeitungskosten zu ersetzen.

6.7 Ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz statt der Leistung zu
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, so muss er sich auf
unser Verlangen binnen angemessener Frist erklären, ob und wie
er von diesen Rechten Gebrauch machen wird. Erklärt er sich nicht
fristgerecht oder besteht er auf der Leistung, ist er zur Ausübung
dieser Rechte erst nach fruchtlosem Ablauf einer weiteren ange-
messenen Nachfrist berechtigt.

6.8 Ansprüche wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten ab Gefahr-
übergang. Für Rechtsmängel gilt Entsprechendes. Bei vorsätzli-
chen Pflichtverletzungen, bei Ansprüchen aus unerlaubter Hand-
lung, beim Fehlen garantierter Eigenschaften, bei Übernahme von
Beschaffungsrisiken sowie bei Verletzung von Personen gelten die
gesetzlichen Verjährungsfristen. Ist die Leistung für ein Bauwerk
bestimmt und hat sie dessen Mangelhaftigkeit verursacht, beträgt
die Gewährleistungsfrist 5 Jahre. §§ 438 Abs. 3, 479 und 634 a
Abs. 3 BGB bleiben unberührt.

6.9 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den vor-
stehenden Absätzen dieser Klausel 6. vorgesehen, ist - ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs -
ausgeschlossen.

6.10 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach Grund
und Höhe auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter, Mitar-
beiter und sonstigen Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor, bis

der Käufer sämtliche derzeitigen und künftigen Verpflichtungen aus
der Geschäftsverbindung mit uns  vollständig erfüllt hat. Dies gilt
auch dann, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderun-
gen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt die Vorbehalts-
ware als Sicherheit für die Saldoforderung.

7.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als
Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die
be-/verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Be-
dingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar ver-
mengt/verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware
zum Rechnungswert der anderen verwendeten Gegenstände zum
Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermengung/Verbindung. Wird die
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen
zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermengt
und ist diese Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt uns
der Käufer hiermit anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache
ihm gehört. Der Käufer verwahrt das so entstandene Eigentum un-
entgeltlich für uns mit.
Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne
dieser Bedingungen.

7.3 Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf, der jederzeit und ohne
besondere Begründung zulässig ist, berechtigt, die Vorbehaltsware
im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern, weiterzuver-
arbeiten oder umzubilden. Als Weiterveräußerung in diesem Sinne
gilt auch der Einbau in Grund und Boden oder in mit Gebäuden
verbundene Anlagen oder die Verwendung zur Erfüllung sonstiger
Verträge.
Der Käufer tritt uns für den Fall der Weiterveräußerung bereits
hiermit seine aus einer solchen Veräußerung entstehenden Kauf-
preisforderungen gegen den Kunden ab. Wird die Vorbehaltsware
vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Sa-
chen veräußert, so gilt die Abtretung nur in Höhe der in unserer
Rechnung genannten Werte der jeweils veräußerten Vorbehalts-
ware. Bei der Weiterveräußerung von Gegenständen, an denen wir
gemäß Ziffer 7.2. Miteigentumsanteile haben, gilt die Abtretung in
Höhe dieser Miteigentumsanteile. Die abgetretenen Forderungen
dienen in demselben Umfang zur Sicherheit wie die Vorbehaltswa-
re.
Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufge-
nommen, so tritt der Käufer bereits jetzt einen in der Höhe nach
dieser Forderung entsprechenden Saldo aus dem Kontokorrent an
uns ab.
Der Käufer ist bis zu unserem Widerruf, der jederzeit und ohne
besondere Begründung zulässig ist, berechtigt, die uns abgetrete-
ne Forderung einzuziehen. Er ist auf unser Verlangen verpflichtet,
seinen Kunden die Vorausabtretung an uns anzuzeigen - sofern
wir das nicht selbst tun - und uns die zur Geltendmachung der For-
derung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu
stellen.

7.4 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere
Forderungen insgesamt um mehr als 10%, geben wir auf Verlan-
gen des Käufers entsprechende Sicherheiten nach unserer Wahl
frei.

7.5 Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (Verpfändun-
gen, Sicherungsübereignungen) oder anderen Abtretungen der in
Ziffer 7.3. genannten Forderungen ist der Käufer nicht berechtigt.
Im Falle von Pfändungen oder Beschlagnahmen der Vorbehaltswa-
re hat der Käufer auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unver-
züglich zu informieren.

7.6 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen alle üblichen
Risiken, insbesondere gegen Feuer, Einbruchs- und Wassergefah-
ren auf eigene Kosten angemessen zu versichern, sie pfleglich zu
behandeln und sie ordnungsgemäß zu lagern.

7.7 Ist der Käufer in Zahlungsverzug oder sind unsere Forderungen
durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers gefähr-
det, sind wir nach erfolglosen Ablauf einer von uns gesetzten
Nachfrist auch dann zur Rücknahme der Vorbehaltsware berech-
tigt, wenn wir nicht vom Vertrag zurückgetreten sind.

8. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
8.1 Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten

ist, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist
oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, als Gerichts-
stand Witten vereinbart, auch für Wechsel-, Urkunds- und Scheck-
verfahren. Wir sind aber berechtigt, den Käufer auch an seinem
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

8.2 Es gilt ausnahmslos das für die Rechtsbeziehungen inländischer
Vertragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land; die Anwendung von UN-Kaufrecht wird hiermit ausgeschlos-
sen.

8.3 Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes, für die Zahlungspflicht
des Käufers Witten.


